
, In Amt der Wiener Landesregierung ?fjJ dYf)mrJ 
j f .I 

(M[)~572-2/86 
Bundesgesetz, mit dem das 
Glücksspielgesetz, das 
Bundes-Sportförderungsgesetz, 
das Gebührengesetz und das 
Umsatzsteuergesetz geändert 
und das Sporttoto-Gesetz und 
das Pferdetoto-Gesetz aufge
hoben werden; 
Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Wien, 14. März 1986 

. ~.--:_ .. 40 .. 'GV:9~ 
. : ~- .•• : : :'. ~~ol-"{t IJu\) ~ 

Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich, in der Beilage 

25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem im Betreff ge

nannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

Beilage 
(25-fach) 

AD 1105 B - 10 - 814 - 119006 - 20 

Für den Lan amtsdirektor: 

Dr. 
Obersenatsrat 
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Amt der Wien er Landesregierung 

MD-572-2/86 

8undesgesetz, mit dem das 
Glücksspielgesetz, das 
Bundes-Sportförderungsgesetz, 
das GebÜhrengesetz und das 
Umsatzsteuergesetz geändert 
und das Sport toto-Gesetz und 
das Pferdetoto-Gesetz aufge
hoben werden; 
Begutachtung; 
Stellungnahme 

zu GZ 26 1100/5-V/14/86 

An das 

Bundesministerium für 

Finanzen 

Wien, 14. März 1986 

Auf das do. Schreiben vom 19. Februar 1986 beehrt sich das Amt 

der Wiener Landesregierung bekanntzugeben, daß gegen den im Be

treff genannten Gesetzentwurf keine Bedenken bestehen. 

Unter einem werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

AD 1105 A - 70 - 844 - 120816 - 20 

(\ 

Für den Land~Wamtsdirektor: , /.~ 

l-~l9J 
Dr. ~~isChl v 

Obersenatsrat 
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